
Allgemeine Angebots-, Liefer- und  Zah-
lungsbedingungen der Firmen Pipo Torser-
vice GmbH und Pipo Tür- und Torvertriebs-
gesellschaft, Am Hatzberg 12, 21224 Ro-
sengarten  
 
 
1.  Allgemeines 
 
1.1  Diese Lieferungsbedingungen gelten für alle gegenwä rtigen und auch zukünf-

tigen Geschäftsabschlüsse, selbst wenn sie noch ein mal besonders vereinbart 
werden, sofern sie nicht im Vertrag ausdrücklich ab geändert oder ausge-
schlossen werden; frühere, etwa anders lautende Bed ingungen des Lieferers 
verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 

1.2  Abweichenden Bedingungen des Bestellers wird hiermi t ausdrücklich wider-
sprochen und verpflichten den Lieferer nicht, selbs t wenn dieser im Einzel-
fall im Rahmen einer erteilten Bestellung oder in e iner Auftragsbestätigung 
nicht noch einmal ausdrücklich Widerspruch erhoben hat. Durch Erteilung ei-
nes Auftrages erkennt der Besteller die Lieferungsb edingungen als rechts-
verbindlich für die Rechtsbeziehungen mit dem Liefe rer an. Spätestens mit 
der Entgegennahme der Ware des Lieferers gelten die se Lieferbedingungen je-
doch als angenommen. 

1.3  Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder di eser Lieferungsbedingun-
gen ganz oder teilweise unwirksam sein oder unwirks am werden, werden die 
übrigen Regelungen des Vertrages und dieser Lieferu ngsbedingungen hiervon 
nicht berührt. 

1.4  Ergänzend gelten, soweit in diesen Allgemeinen Lief erungs- und Zahlungsbe-
dingungen keine Sonderregelung getroffen ist, für d as Vertragsverhältnis 
die Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen  für Erzeugnisse und 
Leistungen der Elektroindustrie in ihrer gültigen F assung. 

 
2.  Angebot und Abschluß 
 
2.1  Die Angebote des Lieferers sind, soweit sie nicht b efristet sind, stets 

freibleibend. 
2.2  An seine Bestellung hält sich der Besteller 4 Woche n ab Eingang beim 

Lieferer gebunden. Der Lieferer ist jedoch verpflic htet, eine etwaige Ab-
lehnung der Bestellung unverzüglich nach Klärung de r Lieferbarkeit schrift-
lich mitzuteilen. 

2.3  Für Art und Umfang maßgebend der Lieferung ist die schriftliche Auftrags-
bestätigung. Im Falle der Lieferung von Katalogkomp onenten gilt die Auf-
tragsbestätigung als rechtzeitig erfolgt, wenn sie gleichzeitig mit der 
Lieferung und der Rechnungsstellung erfolgt. In sol chen Fällen stellt die 
Rechnung die Auftragsbestätigung dar. Nebenabreden und Änderungen bedürfen 
der schriftlichen Bestätigung des Lieferers; dies g ilt auch hinsichtlich 
der Abänderung dieser Schriftformklausel. 

2.4  Unterlagen, wie z.B. Muster, Prospekte, Kataloge, A bbildungen, Zeichnungen, 
Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebe nd, soweit sie nicht 
ausdrücklich schriftlich als verbindlich erklärt we rden. Der Lieferer be-
hält sich Konstruktions- und Formveränderungen währ end der Lieferzeit vor, 
soweit der Liefergegenstand sowie dessen Funktion u nd Aussehen nicht grund-
sätzlich geändert werden. Eine Änderung des Preises  tritt hierdurch nicht 
ein. 

2.5  An Kostenvorschlägen, Zeichnungen und ähnlichen Unt erlagen behält sich der 
Lieferer Eigentums- und Urheberrechte vor, derartig e Unterlagen dürfen au-
ßenstehenden Dritten vom Besteller nicht zugänglich  gemacht werden. Sie 
sind dem Lieferer, wenn der Auftrag nicht erteilt w ird, auf Verlangen un-
verzüglich einschließlich vom Besteller etwa zwisch enzeitlich gefertigter 
Kopien zurückzugeben. 

2.6  Teillieferungen sind zulässig. 
 
3.  Preise und Zahlungsbedingungen 
 
3.1  Die Preise gelten ab Werk oder dem Auslieferungslag er ausschließlich 

Verpackung. Der Lieferer/Lieferant hat sich zur Erf üllung seiner Pflichten 
nach den Bestimmungen der Verpackungsverordnung ein em bundesweit operieren-
den Entsorgungsunternehmen (ISD Interseroh AG, Köln ) angeschlossen. Eine 
Rücknahme der Verpackung des Lieferanten nach den B estimmungen der Verpa-
ckungsverordnung durch den Lieferanten erfolgt in d er Weise, daß der Be-
steller die vom Lieferer stammende und verwandte Ve rpackung kostenfrei dem 
Entsorgungsunternehmen an einer von ISD benannten A nfallstelle zur Rücknah-
me/Übernahme zur Verfügung stellt. 

3.2  Treten nach Abgabe des Angebotes Materialpreis- ode r Lohn-
/Gehaltserhöhungen ein oder werden Steuern oder Abg aben erhöht, so ist der 
Lieferer berechtigt, seine Preise entsprechend anzu gleichen, sofern zwi-
schen dem Vertragsabschluß und dem Liefertag ein Ze itraum von mindestens 4 
Monaten liegt. Ist der Besteller eine juristische P erson des öffentlichen 
Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen o der ein Kaufmann, bei 
dem der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört, ist der Lieferer 
zu entsprechender Preisangleichung auch innerhalb d er 4-Monatsfrist berech-
tigt. Nicht im Angebotspreis inbegriffen sind zusät zliche Kosten, die durch 
die Erfüllung nachträglicher und nicht vorhersehbar er behördlicher Auflagen 
und Anforderungen entstehen. 

 
3.3  Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen nach Rechnung sdatum auszugleichen. 

Zahlungsanweisungen, Schecks oder Wechsel werden nu r nach besonderer Ver-
einbarung und nur zahlungshalber, nicht aber an Zah lungsstatt angenommen. 
Die Kosten für Diskontierung und Einziehung gehen z u Lasten des Bestellers. 

3.4  Bei Zielüberschreitung oder Verzug berechnet der Li eferer Zinsen in Höhe 
von 10 % über dem Basiszinssatz per anno, unbeschad et etwaiger sonstiger 
Ansprüche. Ist bei dem Geschäft ein Verbraucher bet eiligt, beträgt der Ver-
zugszinssatz 7 % über dem Basiszinssatz per anno. 

3.5  Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Besteller nicht  zu; ist er nicht 
Kaufmann, so steht ihm ein Zurückbehaltungsrecht in soweit zu, als es auf 
demselben Vertragsverhältnis beruht. 

3.6  Ein Recht zur Aufrechnung kann der Besteller gegenü ber den Ansprüchen des 
Lieferer nur dann geltend machen, wenn der zur Aufr echnung gestellte An-
spruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt  ist. 

3.7     Sämtliche Preise des Lieferers gelten zuzüg lich Mehrwertsteuer in jeweils                    
        geltender Höhe. 
 
4.  Eigentumsvorbehalt 
 
4.1  Die gelieferten Waren bleiben Eigentum des Lieferer s bis zur Erfüllung 

sämtlicher Ansprüche und Forderungen, gleich aus we lchem Rechtsgrund. Bei 
fortlaufender Kundenbeziehung gilt das vorbehaltene  Eigentum auch als Si-
cherung für die Saldoforderung des Lieferers. 

4.2  Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der unter E igentumsvorbehalt 
gelieferten Ware im Rahmen des ordnungsgemäßen Gesc häftsverkehrs berech-
tigt; eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung i m ganzen oder in Teilen 
ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Lie ferers ist nicht gestat-
tet, solange der Eigentumsvorbehalt des Lieferers b esteht. Im Rahmen des 
Weiterverkaufs der Vorbehaltsware auf Kredit ist de r Besteller verpflich-
tet, die Rechte des Lieferers aus seinem Eigentumsv orbehalt zu sichern. Al-
le Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräuße rung der Vorbehaltsware 
werden bereits jetzt in voller Höhe an den Lieferer  abgetreten, und zwar 
bis zur Zahlung sämtlicher Forderungen des Lieferer s. Der Lieferer nimmt 
die Abtretung hiermit an. Nimmt der Besteller die i hm zustehenden Forderung 
aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware in e in mit seinem Abnehmer 
bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er  hiermit die Kontokor-
rentforderung gegenüber seinem Abnehmer in voller H öhe an den Lieferer ab. 
Auch diese Abtretung nimmt der Lieferer hiermit an.  Nach erfolgter Saldie-
rung tritt anstelle der Kontokorrentforderung der a nerkannte Saldo, der bis 
zur Höhe des Betrages als abgetreten gilt, die die ursprüngliche Kontokor-
rentforderung ausmachte. 

4.3  Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lie ferer nach vorstehenden 
Bestimmungen zustehen die Höhe aller gesicherten An sprüche um mehr als 20 % 
übersteigt, verpflichtet sich der Lieferer auf Verl angen des Bestellers, 
den entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freizu geben. 

4.4  Die Verarbeitung oder Umbildung von unter Eigentums vorbehalt gelieferter 
Ware wird durch den Besteller für den Lieferer unen tgeltlich vorgenommen. 
Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht im Eigen tum des Lieferers ste-
henden Sachen verbunden oder verarbeitet, so erwirb t der Lieferer Miteigen-
tum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der  Vorbehaltsware zu der 
verbundenen/verarbeiteten Sache zum Zeitpunkt der V erbindung/Verarbeitung. 

4.5  Der Besteller ist verpflichtet, solange der Eigentu msvorbehalt besteht, den 
Liefergegenstand gegen Feuer, Wasserschaden sowie g egen Diebstahl zu versi-
chern. 

 
4.6  Der Besteller ist verpflichtet, dem Lieferer unverz üglich Mitteilung von 

allen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen einen dem  Eigentumsvorbehalt unter-
liegenden Gegenstand zu machen und ihm Abschriften von Pfändungsverfügungen 
und –protokollen zu übersenden. Er hat darüber hina us alles zu unternehmen, 
um die Durchführung der Zwangsvollstreckung  abzuwe nden. 

4.7  Gerät der Besteller mit seiner Kaufpreiszahlung in Verzug , hat der Lieferer 
das Recht, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden G egenständen nach Mahnung 
und nach Ablauf einer damit verbundenen angemessene n Nachfrist in Besitz zu 
nehmen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die Wegnahme oder 
Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer gelten nicht als Rücktritt 
vom Vertrage, soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anw endung findet. 

 
5.  Lieferungszeit-/Verzug 
 
5.1  Der Liefertermin ist eingehalten, wenn bis zu  dess en Ablauf der Lieferge-

genstand das Werk oder das Auslieferungslager verla ssen hat oder dem Bestel-
ler die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde. Hinsi chtlich des Lieferzeit-
punkts gilt die Angabe in der Auftragsbestätigung. Die Einhaltung der Frist 
setzt voraus den rechtzeitigen Eingang sämtlicher, etwa vom Besteller vorzu-
legenden Unterlagen und die Klärung aller technisch er und kommerzieller De-
tails. 

5.2  Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Eint ritt von Hindernissen, auf 
die der Lieferer keine Einflüsse hat, insbesondere wenn sie auf höhere Gewalt 
zurückzuführen sind. Hierzu gehören Streiks, Ausspe rrung, Aufruhr, Krieg oder 
sonstige unvorhersehbare Hindernisse gleicher Schwe re. 

5.3  Verzögert sich der Versand auf Wunsch des Besteller s, ist der Lieferer 
berechtigt, nach einer angemessenen Frist anderweit ig über den Liefergegens-
tand zu verfügen, den Besteller mit entsprechend ve rlängerter Frist zu belie-
fern und entstandene Lagerkosten zu berechnen. Wir liefern ausschließlich mit 
unseren Spediteuren! 

5.4  Liegt ein vom Lieferant vertretender Lieferverzug v or, so hat der Besteller 
dem Lieferanten eine angemessene Nachfrist zu gewäh ren. Wird diese nicht ein-
gehalten ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt . 

 
6.  Gefahrenübergang 
 
6.1  Die Gefahr geht auf dem Besteller über, sobald die bestellte Ware/der 

Liefergegenstand oder Teile des Liefergegenstandes an den Frachtführer oder 
Spediteur übergeben worden ist/sind oder zwecks Ver sendung das 
Werk/Auslieferungslager des Lieferanten verlassen h at/haben, und zwar unab-
hängig davon, ob die Übergabe/Versendung vom Erfüll ungsort aus erfolgt, wer 
die Frachtkosten trägt, wer den Transport durchführ t oder ob der Lieferer 
nach dem geschlossenen Vertrage verpflichtet ist, d ie Montag selbst durchzu-
führen. 

6.2  Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die V ersendung oder die Abnahme 
aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten ha t, so geht die Gefahr mit 
dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über; von 
diesem Tage an trägt der Besteller darüber hinaus d ie entstehenden Lagerkos-
ten und sonstige Spesen, und zwar mindestens 0,5 % des Rechnungsbetrages für 
jeden angefangenen Monat ab Anzeige der Versandbere itschaft. 

6.3  Sofern der Lieferer zusätzlich mit der Montage beau ftragt ist, hat auf sein 
Verlangen – auch in Teilabschnitten – unverzüglich auf Kosten des Bestellers 
die Abnahme zu erfolgen. Kommt es innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der 
Fertigstellungsmeldung nicht zu einer Abnahme aus G ründen, die vom Lieferer 
nicht zu vertreten sind, so gilt die Leistung des L ieferers mit Ablauf des 
12. Werktages als abgenommen, wenn der Lieferer den  Besteller bei Abgabe der 
Fertigstellungsmeldung auf diese Folge hinweist. So fern der Besteller die 
Leistung oder einen Teil der Leistung des Lieferers  in Benutzung genommen 
hat, gilt die Abnahme als mit dem Zeitpunkt der Inb enutzungnahme als erfolgt. 

6.4  Vom Besteller gerügte Mängel berechtigen nur dann z ur Verweigerung der 
Abnahme, wenn diese die Gebrauchsfähigkeit der Leis tung erheblich beeinträch-
tigen. 

 
7.  Gewährleistung 
 
7.1  Der Besteller hat die gelieferte Ware unverzüglich nach der Ablieferung zu 

untersuchen und etwaige Mängel schriftlich dem Lief erer anzuzeigen. Im Falle 
einer berechtigten Mängelrüge ist der Lieferer nach  seiner Wahl berechtigt, 
als Nacherfüllung den Mangel zu beseitigen (nachzub essern) oder eine mangel-
freie Sache zu liefern. Ersetzte Teile gehen in das  Eigentum des Lieferers 
über. 

7.2  Kommt der Lieferer trotz angemessener Nachfristsetz ung seiner Verpflichtung 
zur Nacherfüllung durch Mangelbeseitigung oder Nach lieferung nicht nach, hat 
der Besteller das Recht, vom Vertrag zurückzutreten  oder den Kaufpreis zu 
mindern. Weitergehende Ersatzansprüche sind ausgesc hlossen, es sei denn, das 
Fehlschlagen der Nacherfüllung beruht auf vorsätzli chem oder grob fahrlässi-
gem Verschulden des Lieferers. 

7.3  Im übrigen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsb estimmungen laut BGB. 
7.4  Eine Gewährleistungspflicht besteht nicht für Schäd en an Lieferteilen – und 

deren Folgen – die infolge ihrer stofflichen Bescha ffenheit oder nach derar-
tiger Verwendung einer vorzeitigen Abnutzung unterl iegen, auch nicht für 
Schäden – und deren Folgen -, die aufgrund fehlerha fter oder nachlässiger Be-
handlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter B etriebsmittel, mangelhaf-
ter Wartung oder sonstiger Umstände, auf die der Li eferer keinen Einfluß hat 
oder nehmen kann, entsteht. Die Gewährleistung erli scht insbesondere auch an 
Liefergegenständen, an denen der Besteller oder der  Kunde selbst Reparatur-
versuche unternommen hat oder hat unternehmen lasse n. 

 
8.  Haftung 
 
8.1  Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körp ers oder der Gesundheit 

besteht die gesetzliche Haftung. 
8.2  Der Lieferer haftet für sonstige Schäden nur bei Vo rsatz und grober Fahrläs-

sigkeit, soweit nicht bei Vorliegen eines Produktfe hlers nach dem Produkthaf-
tungsgesetz oder vergleichbarer gesetzlicher Regelu ngen im Ausland für Perso-
nen und Sachschäden an privat genutzten Gegenstände n die Haftung nicht ohne-
hin zwingend vorgeschrieben ist. Die Haftung ist be schränkt auf den unmittel-
baren Schaden am Liefergegenstand. Dies gilt auch f ür Ansprüche aus unerlaub-
ter Handlung. 

8.3  Wird dem Lieferer die Leistung ganz oder teilweise unmöglich, so beschränkt 
sich seine Schadensersatzhaftung auf Vorsatz und gr obe Fahrlässigkeit der Or-
gane und der leitenden Angestellten. 

 
9.  Erfüllungsort/Gerichtsstand 
 
9.1  Erfüllungsort für beide Vertragsteilnehmer ist der Sitz des jeweiligen 

Lieferwerks oder Auslieferungslagers des Lieferers,  für die Zahlungspflicht 
des Bestellers der Sitz der Hauptverwaltung des Lie ferers. 

9.2  Gerichtsstand für beide Teile ist der Sitz der Haup tverwaltung des Lieferers, 
sofern der Besteller Vollkaufmann, eine juristische  Person des öffentlichen 
Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen i st oder wenn er im Inland 
keinen allgemeinen Gerichtsstand hat.  

 
10.  Geltendes Recht 
 
10.1  Für die Vertragsbeziehungen zwischen Lieferant und Besteller gilt deutsches 

Recht unter Ausschluß sämtlicher bi- oder multilate raler Abkommen betreffend 
den Kauf beweglicher Waren, insbesondere unter Auss chluß des UN-
Kaufrechtsübereinkommens (CISG), als vereinbart.  

 
                                                                       Stand 1/2009  


